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1. Anlass der Planung

Der Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Wieck a.Darfl, „Jagdhaus Reichsbahn" ist am 17.07.2006 in
Kraft getreten. Ziel der Planaufstellung war es, fur das Gebiet der ehemaligen
Betriebserholungseinrichtung der Reichsbahn Nutzungen zu finden, die sich in das touristische
Gesamtkonzept der Gemeinde einfugen.

Das Plangebiet liegt unmittelbar am Radwanderweg entlang des Boddens in Richtung Ostseebad
Prerow/Zingst und wird taglich durch eine grofle Anzahl von Erholungssuchenden tangiert.

Mit dem Bebauungsplans wurde em n besonderes Gewicht auf Vorhaben zur Erganzung der
touristischen lnfrastruktur gelegt. Kernbausteine der Infrastruktur bilden eine Schaumanufaktur zur
Herstellung, Prasentation und Vermarktung regionaler Nahrungs- und Genussmittelspezialitaten sowie
em n Gartencafe mit 80 Platzen. Der Schaumanufaktur sind Beherbergungseinrichtungen mit bis zu 16
Betten zugeordnet, urn em n allumfassendes Angebot machen zu konnen. Im Rahmen dieser Vorhaben
werden zusatzliche touristische Angebote zur Saisonverlangerung geschaffen.

Erganzt wird das touristische Angebot am Standort durch 9 Ferienhauser als Einzelhauser in offener,
eingeschossiger Bauweise mu r Naturrohrdeckung.

Mit dem vorliegenden Konzept fur das Plangebiet wurde em n stadtebaulicher Missstand beseitigt, da die
ehemaligen desolaten baulichen Anlagen abgerissen wurden. Gleichzeitig wurde em n besonderer
Beitrag zur touristischen Entwicklung der Gemeinde geleistet.

Aufgrund der groflen Bedeutung des Vorhabens fur die touristische Entwicklung hat es Eingang in das
Tourismuskonzept der Gemeinde gefunden.

Im Rahmen der bisherigen Vermarktungsaktivitaten haben sich nachstehende Hemmnisse bei der
Realisierung des festgesetzten sonstigen Sondergebietes „Gartencafe" (SOG 4) herausgestellt:

- Bei den gegebenen Standortbedingungen kann nur em n Gartencafe mit hochstens 40 Platzen
wirtschaftlich betrieben werden. Fur die kleinere Einheit ist das bisher dafur vorgesehene
BaugrundstOck mit 1.811 m2 zu

- Eine Konzentration der touristischen Infrastruktureinrichtungen (Gartencafe, Schaumanufaktur)
wird als gunstiger bewertet als die isolierte Lage beider Gebiete. Dadurch waren gegenseitige
Synergieeffekte gegeben und Anwohner und Erholungssuchende weniger vom Fahrverkehr betroffen.

Aus diesen nachvollziehbaren Grunden heraus hat sich die Gemeindevertretung entschlossen, die
Nutzungen des sonstigen Sondergebietes „Gartencafe" (SOG 4) und des Ferienhausgebietes (SOF 3)
mit der Oberbaubaren GrundstOcksflache Nr. 16 zu tauschen. Dadurch konnten die
Realisierungshemmnisse fur das Gartencafe beseitigt und die allgemeine Wohnruhe fur die
FerienhausgrundstOcke und die Anwohner verbessert werden.

2. Verfahrensablauf

Fur den Bebauungsplan gelten folgende Rechtsgrundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBI. I S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBI. I S.
3316)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBI I S.132), geandert durch Art. 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und
der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22. April 1993 (BGBI. S. 466)

Das Planverfahren ist durch den Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 17.04.2007
eingeleitet warden.
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Da die GrundzOge der Planung nicht berUhrt sind, kommt das vereinfachte Verfahren nach § 13
BauGB zur Anwendung:

- innerhalb des Plangebietes wird die Art der baulichen Nutzung lediglich umverteilt, es werden jedoch
keine neuen Nutzungen festgesetzt,

- das MaR der baulichen Nutzung wird beibehalten bzw. geringfugig herabgesetzt (fur das grollere
Baugrundstiick mit der Nr. 13 wird die GRZ auf 0,2 herabgesetzt und fur das kleinere Baugrundstikk
mit der Nr. 16 auf 0,3 heraufgesetzt)

- em n zusatzlicher Ausgleichsbedarf fur Eingriffe in Natur und Landschaft entsteht nicht
- durch die Plananderung kommt es augenscheinlich zu keinen hoheren Auswirkungen auf die
einzelnen SchutzgOter

Die in § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB genannten Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des
vereinfachten Verfahrens sind ebenfalls geben:

- Mit der Anderung des Bebauungsplans wird nicht die Zulassigkeit von Vorhaben, die einer
Pflicht zur Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprufung unterliegen, vorbereitet oder
begrundet.

- Es bestehen keine Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung sowie von Europaischen Vogelschutzgebieten

Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) und Europaischen Vogelschutzgebiete (SPA)

FFH Gebiete (Vorschlagsgebiete nach Art. 3 und 4 der Fauna -Flora Habitatr ichtlinie)
Ziel der FFH Gebiete ist es, em n zusammenhangendes europaisches Netz besonderer Schutzgebiete
zu errichten, zu erhalten und zu entwickeln. Damit sollen bestimmte Pflanzen- und Tierarten und deren
Lebensraume erhalten werden.

300 m Ostlich des Plangebietes befindet sich die Grenze des..Vorschlagsgebietes nach Art. 4 Abs. 1
der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (DE 1542-302 „Recknitz-Astuar und Halbinsel Zingst", Stand:
Kabinettsbeschluss vom 25.05.2004). Nach der Gebietsbeschreibung der Europaischen Gemeinschaft
handelt es sich urn einen reprasentativen Ausschnitt des Nationalparks mit einer Vielzahl von
Kustenbiotopen, u.a. dem Rechnitzastuar, grollflachigen Kustenuberflutungsmooren mit Salzwiesen,
dem groRten Primar- und WeiRdunengebiet M -V sowie dem ausgedehnten Windwatt des Bocks.

Europaische Vogelschutzgebiete (SPA.Meldung 1992)
300 m Ostlich des Plangebietes befindet sich das Europaische Vogelschutzgebiet SPA 15 (DE 1543-
401) „Vorpommersche Boddenlandschaft" gemaf3 Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG. Die
Vorpommersche Boddenlandschaft ist eine der wenigen noch weitgehend naturnahen groRraumigen
Kustenlandschaften Mitteleuropas. Im Gebiet rasten zahlreiche Wasservogelarten wie z.B.
Kampflaufer, Seeadler und bis zu 40.000 Kraniche.

GernaR Erlass des Umweltministers sind auf diese Gebiete bis zum Abschluss des Meldeverfahrens
durch Kabinettsbeschluss die „Hinweise zur Anwendung der §§ 18 und 28 des
Landesnaturschutzgesetzes und der §§ 32 bis 38 des Bundesnaturschutzgesetzes in Mecklenburg-
Vorpommern" (gemeinsamer Erlass des Umweltministeriums, Wirtschaftsministeriums, Ministeriums
fOr Ernahrung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei & Ministeriums fur Arbeit und Bau M -V vom 16.
Juli 2002) anzuwenden. Sie sind somit als potenzielle FFH- Gebiete zu betrachten.

Projekte und Plane im Schutzgebiet oder dessen Umgebung, die geeignet sind, die Erhaltungsziele in
erheblicher Weise zu beeintrachtigen, bedOrfen daher einer PrOfung auf Vertraglichkeit gemaR
§ 34 BNatSchG. Nach Nr. 10.3 des o.a. Erlasses kann von einer erheblichen Beeintrachtigung von
Nature 2000-Gebieten durch in Bebauungsplanen gemall § 9 Abs. 1 BauGB festzusetzende Flachen
i.d.R. nicht ausgegangen werden, wenn die festzusetzenden Flachen in einem Abstand von
mindestens 300 Metern zu den Natura 2000- Gebieten liegen.

Der 300 m Abstand zu den Nature 2000 Gebieten wird mit der vorliegenden Planung eingehalten. Es
handelt sich weiterhin nicht urn einen atypischen Planungsfall. Die 1. Anderung des Bebauungsplans
Nr. 7 ist aus diesem Grunde nicht geeignet, die Nature 2000 Gebiete erheblich zu beeintrachtigen.
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Im Aufstellungsverfahren wird von der frOhzeitigen Unterrichtung und Erorterung nach § 3 Abs. 1 und §
4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Das weitere Verfahren erfolgt nach § 3 Abs. 2 BauGB (offentliche
Auslegung) und § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der berOhrten Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange)

Em vereinfachten Verfahren wird von der UmweltprOfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) abgesehen. Hierauf
wurde in der Bekanntmachung der offentlichen Auslegung hingewiesen.

Der Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplans hat in der Zeit vom 13.09.2007 bis zum 15.10.2007
Offentlich ausgelegen. Mit Schreiben vom 28.08.2007 sind die Behorden und sonstigen Trager
bffentlicher Belange beteiligt worden.

Am 11.12.2007 hat die Gemeindevertretung die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen geprOft
und hierzu den Abwagungsbeschluss gefasst. In Gleicher Sitzung ist der Satzungsbeschluss Ober die
1. Anderung des Bebauungsplans gefasst worden.

3. Inhalt des Fl5chennutzungsplans

Das Plangebiet wird im Flachennutzungsplan als Sondergebiet fur touristische Infrastruktur/
Gastronomie, Verarbeitung regionaler Produkte, Beherbergung (San) dargestellt. Der
Flachennutzungsplan ist zwischenzeitlich wirksam. Die 1. Anderung des Bebauungsplans Ni. 7 ist aus
dem wirksamen Flachennutzungsplan entwickelt. M i t  den im Bebauungsplan festgesetzten
Sondergebieten „Schaumanufaktur", „Gartencafe" sowie „Ferienhausgebieten" werden die
Darstellungen des Flachennutzungsplans weiter konkretisiert. Die Festsetzungen des Bebauungsplans
gehen nicht Ober die Darstellungen des Flachennutzungsplans hinaus. Die konkrete Einordnung der
einzelnen Nutzungsarten ist im Flachennutzungsplan nicht im Detail geregelt. Damit ist die 1.
Anderung des Bebauungsplans von der Genehmigung freigestellt.

4. Obergeordnete Planungen

Die Gemeinde Wieck a. DarR liegt nach dem regionalen Raumordnungsprogramm Vorpommern in
einem Tourismusschwerpunktraum. In diesen Rumen soil der Tourismus in besonderem MaRe als
Wirtschaftszweig gesichert und entwickelt werden. Hierbei sind die Anlagen des Tourismus und der
Erholung so zu gestalten, dass sie sich harmonisch in das Siedlungs- und Landschaftsbild einpassen
(kleinteilige Hausformen mit niedriger Geschossigkeit und steilen Dachern, Rohrdachdeckungen).
Freizeitwohnanlagen sollen durch einen breiten, standig wechselnden Personenkreis genutzt werden.
Sie sollen in der Regel in Zuordnung zu bebauten Ortslagen errichtet werden. Ihre Kapazitat und
Flacheninanspruchnahme sollen in einem angemessenen Verhaltnis zur Groge, Ausstattung und
Infrastrukturellen Leistungsfahigkeit des jeweiligen Ortes stehen.

Diese raumordnerischen Vorgaben werden durch die 1. Anderung des Bebauungsplans weiterhin
berucksichtigt da die ursprunglich festgesetzten Nutzungsarten erhalten bleiben. Das Gartencafe rOckt
dichter an die bebaute Ortslage Jagdhaus heran. Dadurch verbessern sich die Realisierungschancen
und die allgemeine Wohnruhe fur die FerienhausgrundstOcke und die Anwohner werden verbessert.

5. Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplans

Das Plangebiet des Ursprungsplans befindet sich ca. 500 m nbrdostlich der Ortslage Wieck. Es wird im
Westen und Norden begrenzt durch die StraRe Jagdhaus. Ostlich grenzt die offene Feldflur an das
Plangebiet und im Suden befindet sich em n offener Graben (Wieck 141), em n Gewasser II. Ordnung des
Wasser- und Bodenverbandes „Recknitz-Boddenkette".

Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplans ist das im Ursprungsplan festgesetzte sonstige
Sondergebiet „Gartencafe" (SOG 4) mit der Oberbaubaren GrundstOcksflache Nr. 13 und das
Ferienhausgebiet SOF 16 mit der Oberbaubaren GrundstOcksflache Nr. 16 bis zur in Aussicht
genommenen GrundstOcksgrenze zum ostlich angrenzenden Baugrundstuck. Die BaugrundstOcke
sind zwischenzeitlich in der vorgesehenen Form gebildet worden.
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6. Angaben zum Bestand

Die aus der ehemaligen Nutzung als Betriebserholungsheim herruhrenden hochbaulichen Anlagen
sind zwischenzeitlich abgerissen worden. Das betrifft das 2-geschossige Wirtschaftsgebaude, 8
massive Ferienhauser mit Steildach sowie diverse Nebengebaude. DarOber hinaus befand sich im
Gebiet noch eine Kleinklaranlage mit anschlieRender Versickerung, die ebenfalls abgerissen wurde.
Die innere ErschlieRung des Plangebietes ist nach den Vorgaben des Bebauungsplans hergestellt
worden.
Das Plangebiet ist relativ eben. Die Gelandehohen bewegen sich zwischen 0,50 m Ober HN im Suden
und 2,0 m Ober HN im Norden des Gebietes. Das Gebiet fallt somit leicht nach Suden hin ab.
Den geologischen Untergrund bilden Sande und teilweise stark mit organischem Material vermischte
Sande des ehemaligen Reffs.

Der Oberwiegende Planungsraum ist von ruderalisiertem Sandmagerrasen gepragt, der sich aufgrund
des sandigen Untergrundes gebildet hat.

An der nordlichen Grenze des Plangebietes ist em n von Schwarzem Ho!under gepragter Gebuschsaum
vorhanden. Zwischen diesen Strauchern steht Bergahorn.

7. Nutzungsbeschrnkungen / Altlasten

Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete
Das Plangebiet befand sich ursprOnglich in der weiteren Schutzzone des Landschaftsschutzgebietes
„Boddenlandschaft" (LSG Verordnung vom 21. Mai 1996). Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur
erstmaligen Aufstellung des Bebauungsplans ist eine Erlaubnis zum Bauen im
Landschaftsschutzgebiet von Seiten der unteren Naturschutzbehorde erteilt worden.

gesetzlich geschutzte Biotope
Gesetzlich geschutzte Biotope nach § 20 LNatSchG M -V liegen auf der Flache des Geltungsbereiches
des Ursprungsplans als Feldgeholz aus Oberwiegend heimischen Arten im Suclosten des Gebietes vor.
Es handelt sich urn em n altes Feldgeholz mit Eichen und Bergahorn. Das gesetzlich geschOtzte Biotop
ist durch die 1. Anderung des Bebauungsplans nicht betroffen.

Altlasten- und Aftlastenverdachtsflachen
Es gibt es derzeitig keine Verdachtsmomente hinsichtlich moglicher Bodenverunreinigungen. Das
Gebiet der 1. Anderung des Bebauungsplans ist nicht im Altlastenkataster des Landkreises
Nordvorpommern verzeichnet.

bergbauliche Belange
Bergbauliche Belange werden durch die 1. Anderung des Bebauungsplans nicht beruhrt. Für das
Plangebiet liegen zur Zeit keine Bergbauberechtigungen oder Antrage auf Erteilung von
Bergbauberechtigungen vor.

Trinkwasserschutzgebiete
Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplans liegt auflerhalb von
Trinkwasserschutzzonen.

Kampfmittel
Das Plangebiet ist nicht als kampfmittelbelasteter Bereich bekannt.

Bodendenkmale
Bodendenkmale sind im Geltungsbereich der 1. Anderung nicht bekannt.

Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommem
Im Geltungsbereich der 1. Anderung befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodatischen
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ca. 50 m ostlich des Plangebietes befindet
sich em n Lagefestpunkt innerhalb der Landwirtschaftsflache.
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Vermessungsmarken sind nach § 7 des Gesetzes Ober die Landesvermessung und das
Liegenschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich geschOtzt. (siehe hierzu
Punkt 14 Hinweise zur Planvervvirklichung)

sturmflutgefahrdete Bereiche
Das Plangebiet liegt im sturmflutgefahrdeten Bereich und ist nicht durch einen Deich geschutzt, der in
der Lage ist, das Bemessungshochwasser (BHW) zu kehren. Als Bemessungshochwasser gilt fOr die
Ortslage Wieck gemb13 Generalplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Kusten- und
Hochwasserschutz (1994) BHW = HN + 1,75 m. Zuzuglich ist entsprechend der ortlichen
hydrodynamischen Belastung der Wellenauflauf in Ansatz zu bringen.

Im Ursprungsplan ist das Plangebiet gembil § 9 Abs. 5 Ni. 1 BauGB als Flache, bei der besondere
bauliche SicherungsmaRnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, gekennzeichnet warden. Es
wurde empfohlen, die Oberkante Erdgeschossfugboden mindestens auf einer Hohe von.2,00 m (1,75
m BHW + 0,25 m Wellenauflauf) einzuordnen. Die Kennzeichnung wird durch die 1. Anderung des
Bebauungsplans nicht geandert.

8. Festsetzungen zur Art und zum Marl der baulichen Nutzung

8.1 Art der baulichen Nutzung

Ferienhausgebiet (SOF 3-1)
Für das anstelle des sonstigen Sondergebietes Gartencafe (SOG 4) festgesetzte Ferienhausgebiet
(SOF 3-1) sind die zulassigen Nutzungsarten aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan Obernommen
warden.

Zweckbestimmung und zulassige Nutzungsarten:
Das Ferienhausgebiet dient zu Zwecken der Erholung sowie dem touristisch genutzten, ferienmagigen
Wohnen.

zulassig sind:
- Ferienhauser und Ferienwohnungen die aufgrund ihrer Lage, Groge, Ausstattung, ErschlieRung
und Versorgung fur den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, Oberwiegend
und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen

Zahl der Ferienwohnung in Ferienhausem
Im Bebauungsplan ist festgesetzt warden, dass im Ferienhausgebiet SOF 3-1 hochstens zwei
Ferienwohnungen in Ferienhausern zulassig sind. Damit soil vermieden werden, dass die zulassige
Geschossflache und die zulassige Firsth6he in diesem Teilgebiet zu einer Haufung von
Ferienwohnungen f0hrt. Eine gleichartige Festsetzung fur die Obrigen Teilflachen des
Ferienhausgebietes ist entbehrlich, weil durch die festgesetzten fiberbaubaren GrundstOcksflachen,
die zulassigen Grundflachen und die Hobe baulicher Anlagen ausreichende Regelungen gegeben sind.
Da eine analoge Ermachtigungsgrundlage fur die Festsetzung der Zahl der Wohnungen in
Wohngebauden in § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB fur typisierte Baugebiete gegeben ist kann davon
ausgegangen werden dass eine analoge Festsetzung fur Ferienwohnungen in Ferienhauser
unmittelbar Ober § 11 BauNVO zulassig ist.

sonstiges Sondergebiet „Gartencafe"(SOG4)
Die zulassigen Nutzungsarten fUr das sonstige Sondergebiet „Gartencafe" (SOG 4), welches anstelle
des Ferienhausgebietes (SOF 3) mit der Oberbaubaren Grundstucksflache Nr. 16 festgesetzt wurde,
sind ebenfalls aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan 0bernommen warden. Hierbei ist Anzahl der
Sitzplatze als Kriterium fur die Betriebsgroge mit 40 festgesetzt warden. 1m Ursprungsplan waren
Schank- und Speisewirtschaften mit einer doppelt so hohen Kapazitat zulassig.
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zulassiqe Nutzunqsarten:
Im sonstigen Sondergebiet Gartencafe sind zulassig:
- Schank- und Speisewirtschaften mit bis zu 40 Platzen
- Gewachshauser
- Wohnungen fur das betriebsnotwendige Personal sowie fur Betriebsinhaber, die der

gastronomischen Einrichtung zugeordnet und ihr gegeniiber in Grundflache und Baumasse
untergeordnet sind

- Stel lplatze fur den durch die zulassige Nutzung verursachten Bedarf

Stellplatze und Garagen

In der 1. Anderung des Bebauungsplans ist festgesetzt worden, dass aus der Festsetzung Ni. 1.2 des
Ursprungsplans der 2. Anstrich - Stellplatze fur den durch die zugelassene Nutzung verursachten
Bedarf ersatzlos gestrichen wird. Die Festsetzung Ni. 1.2 bezieht sich auf alle festgesetzten
Ferienhausgebiete. Mit der Streichung dieses Tells der Festsetzung Ni. 1.2 greifen die allgemeinen
Vorschriften des § 12 BauNVO zu Stellplatzen und Garagen, well nunmehr keine abweichenden
Regelungen nach § 12 Abs. 6 BauNVO im Bebauungsplan enthalten sind.

Demnach gelten fur die festgesetzten Ferienhausgebiete folgende Regelungen:

Nach § 12 Abs. 1 BauNVO: Stel lplatze und Garagen sind in al ien Baugebieten zulassig, soweit
sich aus den Absatzen 2 bis 6 nichts anderes ergibt.

nach § 12 Abs. 2 BauNVO: In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten und al lgemeinen
Wohngebieten sowie Sondergebieten, die der Erholunq dienen,
sind Stel lplatze und Garagen nur fur den durch die zugelassene
Nutzung verursachten Bedarf zulassig.

Die festgesetzte Flache fur Stel lplatze 1st aus dem SOF3-1 entfemt worden, wel l  nicht in die private
Grundstticksgestaltung eingegri f fen werden sol i . Eine derartige Festsetzung von konkreten
Stel lplatzflachen 1st auch in den tibrigen Tei len des Ferienhausgebietes bisher nicht erfolgt. Damit
sind ftir alle festgesetzten Teile des Ferienhausgebietes einheitliche Regelungen getroffen worden.
Im Gegensatz dazu sind in dem nunmehr festgesetzten SOG4 (Gartencafe) -0berbaubare
Grundstticksflache Ni. 16- Stellplatzflachen neu festgesetzt worden, well hier m it einem htiheren
Besucherverkehr zu rechnen 1st.

Die festgesetzten Stellplatze im Text unter Nr. 1.1 fur das Sondergebiet „Schaumanufaktur" und unter
Ni. 1.3 ftir das Sondergebiet „Gartencafe" werden beibehalten. Hier sollen ausdrticklich nur
Stel lplatze zugelassen werden.
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Abb: Gegenuberstellung der bisherigen und geanderten Festsetzungen

8.2 Mall der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl (GRZ)
Die Grundflachenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundflache je Quadratmeter
Grundstiicksflache zulassig sind. Die GRZ ist differenziert festgesetzt worden. Wahrend in dem
Baugebiet SOG4 eine GRZ von 0,3 festgesetzt wurde, betragt die festgesetzte GRZ im
Ferienhausgebiet SOF 3-1 nur 0,2. Damit soil eine aufgelockerte, moglichst wenig versiegelte
Bebauung auf grofleren GrundstUcken erwirkt werden. Im Baugebiet SOG4 ist eine GRZ von 0,3
erforderlich urn das Plankonzept verwirklichen zu konnen. Hier insbesondere der erhohte
Stellplatzbedarf fur Besucher.

Geschossflachen (GF)
Die Geschossflache ist nach den AuflenmaRen der Gebaude in alien Vollgeschossen zu ermitteln. Im
Bebauungsplan sind folgende Geschossflachen festgesetzt worden:

Nr. der Uberbaubaren
Grundsilicksflache

zulassige Geschossflache
(m2)

Nutzung

13 220 Ferienhaus
16 95 Gartencafe

Damit sind die an der jeweiligen Stelle festgesetzten Geschossflachen beibehalten worden. Fur das
Gartencafe bedeutet dies eine Verringerung von 220 m2 auf 95 m2, fur das Ferienhausgrundstuck
eine ErhOhung von 95 m2 auf 220 m2. Fur das Gartencafe ist die geringere Geschossflache durch die
Verringerung der Sitzplatze von 80 auf 40 ausreichend. Fur das Ferienhausgrundstuck ist die groRere
Geschossflache notwendig, urn die Vermarktungsfahigkeit auf einem 1.800 m2 grollen Grundstuck zu
sichern. Urn die missbrauchliche Einordnung einer grofleren Anzahl von Ferienwohnungen zu
vermeiden ist unter Ziff. 3 festgesetzt worden, dass hochstens 2 Wohnungen zulassig sind.

Zahl der Vollgeschosse
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ist em n Vollgeschoss festgesetzt worden. Dies ist
im Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplans beibehalten worden. Damit wird der landlichen und
naturraumlichen Umgebung des Plangebietes entsprochen.

H6he baulicher Anlagen
Die HOhe baulicher Anlagen ist in der 1. Anderung des Bebauungsplans durch die Festsetzung der
Firsthohe bestimmt worden. Die jeweilige FirsthOhe ist aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan
unverandert in die 1. Anderung Ubernommen worden. Sie betragt fur das SOG 12 m Ober HN und fur
das SOF 14,50 m Ober HN.
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Bel einer vorhandenen Gelandehohe von durchschnittlich 1,80 m Ober HN betragen die Firsthohen,
bezogen auf das vorhandene Gelande 10,20 m inn SOG und 12,70 m im SO, 3-1. Damit wird den
baulichen Anforderungen an naturrohrgedeckte Hauser mit Dachneigungen zwischen 45 und 52°
gerecht.

8.3 Bauweise

In der 1. Anderung des Bebauungsplans ist offene Bauweise festgesetzt worden. Die Gebaude
mOssen als freistehende Einzelhauser mit seitlichen Grenzabstanden errichtet werden. Die Regelung
entspricht dem rechtskraftigen Plan.

8.4 von Bebauung freizuhaltende Sichtfelder

Im Bebauungsplan sind innerhalb des SOG 4 von Bebauung freizuhaltende Flachen festgesetzt
worden. Mit dieser Festsetzungen soil die Anfahrsicht bei Ausfahrt aus dem Plangebiet auf die StraRe
Jagdhaus gewahrleistet werden. Die Festsetzung ist unverandert aus dem Rechtskraftigen Plan
Obernommen worden.

8.5 i iberbaubare Grundstacksflachen

Die Oberbaubaren GrundstOcksflachen sind nahezu unverandert in die 1. Anderung des
Bebauungsplans aufgenommen worden.
Lediglich im SOG 4 ist die Oberbaubare GrundstOcksflache geringfOgig nach Westen verschoben
worden. Damit wird em n ausreichender Brandschutzabstand des Rohrdachs zum ostlich angrenzenden
BaugrundstOck (12m plus Dachuberstand) hergestellt. Nach Norden, Suden und Westen kann der
Abstand bis zur jeweiligen Mitte der angrenzenden Fahrbahn eingehalten werden.

9. ortl iche Bauvorschriften

In der 1. Anderung des Bebauungsplans gelten die ortlichen Bauvorschriften des Ursprungsplans
unverandert weiter. Sie werden der Vollstandigkeit halber nachfolgend aufgefuhrt.

GrundstOckseinfriedungen zu den Verkehrsflachen sind nur bis zu einer Hohe von 1,0 m
zulassig.

Dacher Ober Hauptgebauden sind als Walm-, Kruppelwalm- oder Satteldacher auszufOhren
und mOssen symmetrische Neigungen zwischen 45 und 52° zur Waagerechten haben. Dacher
Ober Hauptgebaude sind als Natur-Rohrdacher auszufOhren. Dies gilt nicht fur Gebaude
innerhalb der Oberbaubaren GrundstOcksflache Nr. 3.

Dachgauben dui-fen nur in einer Ebene angeordnet werden. Die Breite der Gauben darf 2/3
der maRgebenden Trauflinie (Schnittlinie der Oberflachen von Dachdeckung und AuSenwand)
nicht Oberschreiten. Zwischen Gebaudefront und Vorderfront der Gaube ist em n Abstand von
mindestens 50 cm einzuhalten.

Mit den ortlichen Bauvorschriften soil eine landschaftsgerechte Gestaltung der geplanten Gebaude
sowie des gesamten Plangebietes erreicht werden. Die Ausnahme von der Rohrdeckung fur die
Oberbaubare GrundstOcksflache Nr. 3 ist erforderlich, well es sich urn em n bestehende Gebaude
handelt. Die vorhandenen Grenzabstande lassen eine Naturrohrdeckung nicht zu.
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10. Eingriffe in Natur und Landschaft (§ 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind „...Veranderungen
der Gestalt oder der Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie gels, die die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen konnen."

Nach den landesrechtlichen Regelungen gilt u.a. als Eingriff:

„die Errichtung baulicher Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten Grundstucken und die wesentliche
Anderung baulicher Anlagen im Augenbereich sowie die Versiegelung von Flachen von mehr als 300
Quadratmetem"
(§ 14 Abs. 2 LNatG M -V)

Bei Anderung eines Bebauungsplans sind lediglich die Eingriffe aufgrund der Anderung des
Bebauungsplans gegenuber dem Ursprungsplan zu betrachten. Hierbei kann festgestellt werden, dass
mit der Plananderung keine Erhohung des Eingriffs in Natur und Landschaft verbunden ist. Es kommt
sogar zu einem etwas geringeren Eingriff da die Grundflachenzahl (GRZ) auf einer grogeren Flache
verringert (von 0,3 auf 0,2 im SOF 3-1) und auf einer kleineren Flache erhoht (von 0,2 auf 0,3 im SOG
4) wurde. Eine gesonderte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist nicht erforderlich... Die iibrigen
Festsetzungen aufgrund derer Eingriffe zu erwarten sind, sind unverandert in die Anderung des
Bebauungsplans Obernommen worden.

11. Verkehrserschlieflung

Die Verkehrserschliegung ist nicht Gegenstand der 1. Anderung des Bebauungsplans. Die
Erschliegungsanlagen sind entsprechend den Vorgaben des rechtskraftigen Bebauungsplans bereits
hergestellt worden.

Die auf der Nordseite der Zufahrtsstrage hergestellten Stellplatze sind in die 1. Anderung des
Bebauungsplans einbezogen warden. Die Nutzung soil nicht nur auf die Schaumanufaktur begrenzt
sondern auch fOr die Obrigen Grundstucke im Plangebiet ermoglicht werden. Aus diesem Grunde ist
die Zuordnung auf alle Oberbaubaren Grundstucksflachen ausgedehnt worden.

Für das Sondergebiet SOG 4 sind auf der Nordseite der Erschliegungsstrafle notwendige Stellplatze
festgesetzt worden. Insgesamt wurden 6 Stellplatze ausgewiesen (1 Stellplatz je 10 Sitzplatze = 4
Stellplatze zuzEiglich 2 Stellplatze der Betriebswohnungen = 6 Stellplatze).

Fur das Ferienhausgebiet SOF 3-1 sind die Stellplatze auf dem GrundstOck einzuordnen, konkrete
Festsetzungen hierzu sind im Bebauungsplan nicht erfolgt.

12. Stadttechnische Ver- und Entsorgung

Anlagen der stadttechnischen Ver- und Entsorgung sind durch die 1. Anderung des Bebauungsplans
nicht betroffen.

Im Plangebiet befinden sich Anlagen der EON edis AG, die bei weiteren Planungen zu
berucksichtigen sind.

13. lmmissionsschutz

Das Gebiet der 1. Anderung des Bebauungsplans ist keinen schadlichen Umwelteinwirkungen
ausgesetzt. Auch werden im Plangebiet keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen. Das
Gartencafe muss so betrieben werden, das von ihm keine Beeintrachtigung der umgebenden
Bebauung auftritt.
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14. Hinweise zur Planverwirklichung

Altlasten
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie
abartiger Geruch, anormale Farbung, Austritt von verunreinigten Flussigkeiten, Ausgasungen oder
Reste alter Ablagerungen (Hausm011, gewerbliche Abfalle etc.) angetroffen, ist der GrundstOcksbesitzer
als Abfallbesitzer zur ordnungsgemagen Entsorgung des belasteten Bodenaushubes nach § 11
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG9 vom 27.09.1994 (BGBI. I S. 2705), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Genehmigungsverfahrens-beschleunigungsgesetzes vom 12.09.1996 (BGBI. I S.
1354) verpflichtet. Er unterliegt der Anzeigepflicht nach § 42 KrW-/AbfG.

Vorschriften zum Schutz des Wassers
Zum Schutz des Wassers und der Gewasser ist der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(HeizOl!) gemaR § 20 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern in
Verbindung mit §§ 19g bis 191 des Wasserhaushaltsgesetzes der unteren Wasserbeh6rde des
Landkreises Nordvorpommern bzw. der zustandigen Genehmigungsbehorde anzuzeigen.

Kampfmittel
Es kOnnen jederzeit Kampfmittelfunde auftreten. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit
entsprechender Vorsicht durchzuf0hren. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdachtige
Gegenstande oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgrunden die Arbeit an der
Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu
benachrichtigen. Notigenfalls ist die Polizei und ggfs. die ortliche Ordnungsbehorde hinzuzuziehen.

Bodendenkmale
Es kOnnen unvermutet Bodendenkmale auftreten. Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von
Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung em n offentliches Interesse
besteht, hat dies unverziiglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht fur den Entdecker, den Leiter der
Arbeiten, den Grundeigentumer, zufallige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. Die
Anzeige hat gegenOber der unteren Denkmalschutzbehorde zu erfolgen. Der Fund und die Fundstelle
sind in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fCinf Werktage nach Zugang der
Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehorde
kann im Benehmen mit dem zustandigen Landesamt die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern,
wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert.

Landesvermessung und Lie genschaftskataster
Auf die Bestimmungen des Gesetzes Ober die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster des
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG) vom 21.07.1992
(GVOBL. M -V S.390; GS M -V Cl. Nr. 219-1) in der Fassung vom 22.07.2002 (GVOBI. M -V S. 524) wird
nachfolgend auszugsweise hingewiesen.
§ 7 Vermessungsmarken

(4) Vermessungsmarken dOrfen nur von den Vermessungsstellen eingebracht, in ihrer Lage verandert
oder entfernt werden. Bel Vermessungsmarken des Lage-, HOhen- und Schwerefestpunktfeldes ist die
Zustimmung des Landesvermessungsamtes erforderlich.

(7) Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungsmarken durfen nicht
gefahrdet werden, es sei denn, notwendige MaRnahmen rechtfertigen eine Gefahrdung der
Vermessungsmarken. Wer notwendige MaRnahmen treffen will, durch die Vermessungsmarken
gefahrdet werden konnen, hat dies unverzEiglich der zustandigen Behorde mitzuteilen.
(8) Wird den Eigentumern, Erbbau- oder Nutzungsberechtigten bekannt, dass Vermessungsmarken
verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr erkennbar oder in ihrer Lage verandert sind, so sollen sie
dies der zustandigen Behorde mitteilen.
§ 14 Pflichten der Eigentumer, Erbbau- und Nutzungsberechtigten

(3) Wird auf einem Grundstuck em n Gebaude errichtet oder in seinem Grundriss verandert, so haben
die jeweiligen Grundstucks- oder GebaudeeigentOmer die fur die Fortfuhrung des
Liegenschaftskatasters erforderliche Gebaudeeinmessung zu veranlassen und die Kosten fOr die
Durchfuhrung zu tragen.
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Satz 1 gilt auch fur die seit dem 30. April 1994 nach § 64 Abs. 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern genehmigungsfreien Wohngebaude. Wird das Gebaude auf Grund eines Erbbaurechtes
errichtet, so tritt an die SteIle des Grundstuckseigentumers der Erbbauberechtigte.

§ 19 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrl6ssig

3. entgegen § 7 Abs. 4 und § 17 Abs. 5 unbefugt Vermessungs- oder Grenzmarken einbringt, in ihrer
Lage verandert oder entfernt,

4. entgegen § 7 Abs. 7 den festen Stand, die Erkennbarkeit oder die Verwendbarkeit von
Vermessungsmarken gef5hrdet oder entgegen § 7 Abs. 5 Schutzflachen von Vermessungsmarken des
Lage-, Men- und Schwerefestpunktfeldes Oberbaut, abtragt oder auf sonstige Weise verandert, es
sei denn, dass die Gefahrdung der zustandigen Behorde entsprechend § 7 Abs. 7 unverzOglich
mitgeteilt wurde.

15. Flachenangaben

Flachen m2

Sondergebiete Ferienhausgebiet 1.811

sonstiges Sondergebiet Gartencafe 1.231

Geltungsbereich gesamt 3.042

13


